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Die Differenz zwischen Gemüseportionskredit und Kosten kommt von der
Gutschrift für Brot-, Fleisch- und Käseportionen.

Die Ansätze der Tagesportion nach Ziffer 137 VR sind als Höchstansätze

zu betrachten, die je nach der Verwendung von Ersatzmitteln eben nicht voll
gebraucht werden. Daran muss bei der Berechnung des Bedarfes gedacht werden.

(Aus einem Vortrag von Oberst Bieler)

Aus dem Militär-Amtsblatt

Verfügung des E.M.D. über die Bekleidung der schweizerischen Armee

Zur Bekleidungsverordnung des Bundesrates, über clie wir unsere Leser in

der letzten Nummer (Seite 65) orientiert haben, hat das HMD am 10. Januar 1952

eine Verfügung erlassen, die am 1. Februar 1952 in Kraft getreten ist. Wir ent-
nehmen dieser Verfügung nachstehende Bestimmungen:

Den Rekruten werden bei ihrer Einkleidung folgende üniiormstücke abge-
geben: 1 Feldmütze Ord. 1940, 1 Waffenrock Ord. 1940 oder 1949, 2 Uniform-
hemden und 2 Krawatten, 2 lange Hosen Ord. 1949 an Unberittene (den Rad-
fahrern und Motorradfahrern wird, solange Vorrat, an Stelle der zweiten langen
Hose 1 Radfahrerhose abgegeben; den Berittenen 2 Reithosen Ord. 1914 oder

1949) 1 Kaput Ord. 1914/1939.
Den neuernannten Korporalen, Fourier en, Feldweibeln und Adj. Uof.

werden bei ihren Ernennungen folgende Uniformstücke abgegeben: 1 Feldmütze
Ord. 1940 an Korporale, 1 Offiziersmütze an Fouriere, Feldweibel und Adj. Uof.,
2 Uniformhemden und 2 Krawatten an Uof., denen nicht schon als Rekruten diese

Uniformstücke abgegeben wurden, 1 Waffenrock Ord. 1940 oder 1949, 1 lange
Hose Ord. 1949 an Unberittene und 1 Reithose Ord. 1914 oder 1949 an Berittene.
Den Uof. sind beim Fassen der neuen Uniformstücke die Bluse und eine Hose und
den höheren Uof. zudem eine Feldmütze oder die Quartiermütze anzunehmen. Ihr
bisheriger Waffenrock wird ihnen an Stelle der Bluse als Arbeitskleid leihweise
belassen.

Ein weiteres Uniformhemd und eine weitere Krawatte werden denjenigen Sol-

daten, Gefreiten und Uof. abgegeben, die als Rekrut oder als neuernannter Uof.
je 2 Uniformhemden und 2 Krawatten bezogen und seither 160 Tage Dienst ge-
leistet haben. Den Uof., die das Uniformhemd ohne Gradabzeichen besitzen, wer-
den diese Abzeichen mit Stoffunterlage für 2 Uniformhemden gratis abgegeben.

Soldaten, Gefreite und Uof., die als Spezialisten ausgebildet wurden und

zum Tragen des Spezialistenabzeichens berechtigt sind, erhalten bei ihrer Ernennung
zum Spezialisten ein solches Abzeichen Ord. 1951. Spezialistenabzeichen früherer
Ordonnanz werden indessen nicht umgetauscht.

Solange an Rekruten und neuernannte Uof. Waffenröcke Ord. 1940 abgegeben
werden, sind diese zum Offentragen umzuändern. Die umgeänderten Waffenröcke
Ord. 1940 und die Waffenröcke Ord. 1949 werden mit Kragenpatten und Ab-



April 1952 „DER FOURIER' 95

zeichen Ord. 1951 (also z.B. die kleinen Abzeichen am Oberarm) versehen. Waf-
fenröcke Ord. 1940 dürfen zum Uniformhemd mit zurückgeknöpftem Kragen ge-

tragen werden.
Wird eine Offiziersuniform früherer Ordonnanz mit silberfarbigen

Gradabzeichen ausgetragen, so sind die zugehörigen Kopfbedeckungen ebenfalls

nur mit silberfarbigen Gradabzeichen zu tragen. Offiziersuniformstücke früherer
Ordonnanz (z. B. mit Stehkragen nach Ord. 1914 oder 1940 und Uniformen mit
Stehumlegkragen nach Ord. 1940) und die bombierten, gut bronzierten Metall-
knöpfe dürfen ausgetragen werden. An Offiziersmänteln sind Achselklappen
anzubringen. Diese sind mit Gradabzeichen und Einteilungsnummern gemäss den

neuen Ordonnanzvorschriften zu versehen. Die Farbe der Gradabzeichen und Ein-

teilungsnummern hat derjenigen der Gradabzeichen der Kopfbedeckung zu ent-

sprechen.
Unteroffiziere, die zur Anschaffung von Uniformen, Uniformstücken und

Uniformhemden auf eigene Kosten berechtigt sind und Offiziere dürfen ihre Be-

Stellungen nur solchen Firmen aufgeben, die im Besitze einer besonderen Bewil-
ligung der KTA (Sektion für Ausrüstung) sind.

(S.M.A. Nr. 1 vom 29.2.1952, Seite 17.)

Gebirgstechnische und wehrsportliche Ausbildung ausser Dienst

61 Artikel enthält eine Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartementes
über die gebirgstechnische und wehrsportliche Ausbildung ausser Dienst. Diese

bezieht sich auf gebirgstechnische Ausbildungskurse für Sommer- und

Wintergebirgsdienst im Rahmen der Heereseinheiten, Übungstouren für Som-

mer- und Wintergebirgsdienst im Rahmen der Heereseinheiten undW ettkämpf e

im Rahmen der Armee, der Heereseinheiten oder für Vorbereitung bzw. Beschik-

kung internationaler Wettkämpfe. Ein besonderer Abschnitt ist dem Rechnungs-
wesen gewidmet. Die Gruppe für Ausbildung leistet auf Grund des Einrückungs-
Bestandes je Schüler oder Wettkämpfer eine von ihr festzusetzende Tagesentschä-
digung plus ein Organisationsbeitrag von höchstens Fr. 500.—. Über diesen Betrag
ist nach den Bestimmungen des VR abzurechnen, wobei das OKK Revisionsinstanz
ist. Für Kurse und Wettkämpfe ausser Dienst können wiederholungskurspflichtige
Wehrmänner als Leiter, Klassenlehrer, technische Gehilfen, Arzte und Rech-
nungsführer aufgeboten werden. Ausserdem dürfen bis zu 10 o/o des Teilneh-
merbestandes wiederholungskurspflichtige Wehrmänner als Hilfspersonal (Bureau,
Materialmagazine, Küche etc.) einberufen werden. Diese Dienstleistungen sind an
der gesetzlichen Dienstleistungspflicht anzurechnen. Über dieses Personal ist ge-
mäss VR und besonders abzurechnen. (S.M.A Nr. 1 vom 29.2.1952, Seite 25.)

Militärische Beförderungen
Das Eidgenössische Militärdepartement hat die Oberleutnants Hof mann

E cl w i n (Zürich), Ae gerter Walter (Steffisburg) und Grob Rudolf (Bern)
mit Brevetdatum vom 4. April 1952 zu Hauptmann-Qm. befördert.

Wir gratulieren bestens!
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